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AUSZUG ous dem Beschlussreg¡ster des Stodtrqtes

Offentliche Sitzung vom 26. Juni 2018

TAGESORDNUNG: Mobilitöt rund um dos Wetzlorbod: Stödtische
Stroßenverkehrsordnung: Genehmigung einer
Ergönzungsverordnung betreffend:
b) ¿¡e Einrichtung e¡nes Fußgöngerüberweges im Ortsteil
Hütte ouf Höhe der Hillbrücke

DER STADTRAT,

Noch Kenntnisnohme der Beschlüsse des Gemeindekollegiums vom 01 . Moø., 12.
April sowie 26. April 2018 betreffend die Mobilitöt rund um dos Wetlorbod;

ln Eruvögung, doss die Fußgönger vom Porkplo2 Comping Hill sicher in Richtung
fußlöufige Verbindung zum Wetzlorbod geleitet werden sollen;

ln Anbetrocht, doss es sich ous verkehrstechnischen Grunden sowie hinsichtlich der
Gewöhrleistung der Sicherheit für die schwochen Verkehrsteilnehmer empfiehlt
einen Fußgöngenibenrueg im Ortsteil Hütte ouf Höhe der Hillbrücke einzurichten;

ln Eruvortung des pos¡tiven Gutochtens von Frou J. Docteur des öffentlichen Dienstes
der Wollonie und von Herm Polizeikommissor D. Boltus;

Aufgrund des Kodex der lokolen Demokrotie und der Dezentrolisierung;

Aufgrund des Gese2es über den Stroßenverkehn

Aufgrund des Königlichen Erlosses betreffend die ollgemeine Verordnung über den
Stroßenverkehr sowie die Nutzung der Verkehrswege;

Aufgrund des Ministeriellen Erlosses, wom¡t die Mindestobmessungen und d¡e
besonderen Aufstellungsbedingungen der Verkehrszeichen festgelegt werden;

Auf Vorschlog
Boukommission;

des Gemeindekollegiums sowie nc¡ch Berotung in der

beschließt
einstimmig,

den Fußgöngen¡berweg im Ortsteil Hütte quf Höhe der Hillbrücke zu genehmigen
und die stödtische Stroßenverkehrsordnung unter Anwendung folgender Artikel
entsprechend onzupossen:

Artikel 1:

Der sich quf Höhe der Hillbnicke befindliche Fußgöngerüberweg wird genehmigt

Artikel 2:
Diese Moßnohme wird konkretisiert durch eine vorschriftsmößige Strqßenmorkierung
gemöB Artikel 76.3 des KE. vom 01.12.1975 betreffend die Allgemeine Verordnung
über den Stroßenverkehr sowie die Nuüung der Verkehrswege.

Artikel 3:
Gegenwörtiger Beschluss wird entsprechend den Bestimmungen des Kodex der
lo kolen Demokrotie u nd der Dezentrol isie ru n g veröffentlicht
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Artikel4:
Gegenwörtiger Beschluss wird dem Regionolen Minister fi.¡r Tronspot'twesen zur
Genehmigung unterbreitet

Für
Der Vorsitzende,

gez. K-H. Klinkenberg

Die Generoldirektorin iV.,
gez. M. Schulz-Drömmer

M. Schulz.Drömmèr
Genoroldirektorin i.V.
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